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2. E-Mail der Staatsanwaltschaft Lüneburg vom 12. Juli 2018 
ANLAGE -1-

Gz 39-22-17/-826 
Berlin, 7. August 2018 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

auf Ihren auf das IFG gestützten Antrag vom 1. Juli 2018 (Bezug 1.) ergeht nachfol

gende Entscheidung: 

1. Ihrem Antrag wird insoweit stattgegeben, als er die Übersendung des 

Briefes von Generalinspekteur Wieker an die lnspekteiJ[e_ der Teil

streitkräfte und Organisationsbereiche vom 1. März 2018 betrifft. 

2. Im Übrigen wird Ihr Antrag abgelehnt. 

3. Gebühren werden nicht erhoben. 

Gründe: 

I. 

Mit Ihrem Antrag vom 1. Juli 2018 (Bezug 1.) erbitten Sie die Übersendung folgender 

Unterlagen: 



a) "Das Gutachten von Rechtsmedizinern des Universitätsklinikums Hamburg-

Eppendorf (UKE) zum Marsch von Bundeswehrsoldaten im niedersächsischen Muns

ter im Sommer 2017", 

b) "Den Brief von Generalinspekteur Wieker an Inspekteure der Teilstreitkräfte 

vom 1.3.2018, der sich auf den Vorfall bezieht". 

Zu den näheren Einzelheiten verweise ich auf Ihre Ausführungen im Antrag. 

Das antragsgegenständliche Gutachten wurde durch die Staatsanwaltschaft Lüne

burg beim UKE in Auftrag gegeben. Mit E-Mail vom 12. Juli 2018 (Bezug 2.) stimmte 

die Staatsanwaltschaft Lüneburg einer Übersendung des UKE-Gutachtens nach dem 

IFG nicht zu. 

II. 

Ihr Antrag ist zulässig, aber nur in dem aus der Entscheidungsformel ersichtlichen 

Umfang begründet. 

Zu 1. 
Ihr Antrag auf Zugang zu dem unter Nummer I. b) erbetenen Brief von Generalin

spekteur Wieker an die Inspekteure der Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche 

vom 1. März 2018 ist begründet und wird Ihnen als Anlage zu diesem Bescheid über

mittelt. 

Zu 2. 

Ihr Antrag auf Informationszugang zu dem unter I. a) erbetenen UKE-Gutachten kann 

nicht entsprochen werden. Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) ist inso

weit nicht zur Entscheidung über Ihren Antrag befugt. Nach§ 7 Absatz 1 Satz 1 IFG 

entscheidet über den Antrag auf Informationszugang die Behörde, die zur Verfügung 

über die begehrten Informationen berechtigt ist. Die Verfügungsberechtigung liegt 

vorliegend jedoch nicht beim BMVg, da das antragsgegenständliche Gutachten aus 

den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Lüneburg entstammt und durch diese 

beim UKE in Auftrag gegeben wurde. Die Zustimmung zur Übersendung des Gutach

tens wurde nach Anfrage des BMVg durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg am 12. 
Juli 2018 versagt. 

Zu 3. 
Eine Erhebung von Gebühren unterbleibt. Es handelt sich um die Erteilung einer ein

fachen Auskunft nach § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG. 

2 

V 



Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider

spruch beim Bundesministerium der Verteidigung, Postfach 1328, 53003 Bann erho

ben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Au  rag 

████
███
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